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Beschluß 
Uber die Umwandlung des 

Pädagogischen Instituts „Ernst Schneller“ Zwickau 
in eine Pädagogische Hochschule

vom 19. März 1973

1. Das Pädagogische Institut „Ernst Schneller“ Zwickau er
hält den Status einer Pädagogischen Hochschule.

Sie trägt die Bezeichnung
Pädagogische Hochschule 
„Ernst Schneller“ Zwickau.

2. Die Pädagogische Hochschule „Ernst Schneller“ Zwickau 
ist juristische Person. Sie ist dem Minister für Volksbil
dung unterstellt.

3. Für die Pädagogische Hochschule „Ernst Schneller“ Zwik- 
kau gelten alle Rechtsvorschriften über das Hochschul
wesen der Deutschen Demokratischen Republik. Der Mi
nister für Volksbildung bestätigt das Statut der Pädago
gischen Hochschule „Ernst Schneller“ Zwickau.

4. Alle Bestimmungen zur Durchführung dieses Beschlusses 
erlassen der Minister für Volksbildung und der Minister 
für Hoch- und Fachschulwesen gemeinsam.

5. Dieser Beschluß tritt am 1. September 1973 in Kraft.

Berlin, den 19. März 1973

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

S t o p h
Vorsitzender

Der Minister für Volksbildung 
H o n e c k e r

Der Minister für Hoch- und Fachschulwesen 
Prof. B ö h m e

Dritte Verordnung* 
über den Handel mit beweglichen Grundmitteln 

und Vorräten t

vom 6. März 1973

Zur Förderung der intensiv erweiterten Reproduktion in 
den neugebildeten volkseigenen Betrieben ist die Abdeckung 
des Grundmittelbedarfes dieser Betriebe durch die General
direktoren der WB und Direktoren volkseigener Kombinate, 
die Direktoren der Erzeugnisgruppen-Leitbetriebe und die 
Direktoren der VEB Maschinen- und Materialreserven bei der 
Abgabe auszusondernder Maschinen und Ausrüstungen volks
eigener Betriebe gezielt zu unterstützen. Dementsprechend 
wird zur Änderung der Verordnung vom 29. April 1966 über 
den Handel mit beweglichen Grundmitteln und Vorräten 
(GBl. II Nr. 51 S. 309) folgendes verordnet:

§ 1
Der § 1 Abs. 1 Buchst, а der Verordnung erhält folgende 

Fassung:
,,a) volkseigene Betriebe, einschließlich Betriebe volks

eigener Kombinate.“
§ 2

Der § 4 Abs. 1 der Verordnung wird durch folgenden Zu
satz ergänzt:

„Volkseigenen Betrieben, die im Jahre 1972 neu gebildet 
worden sind, können für den Kauf ausgesonderter Grund
mittel planmäßige und zusätzliche Kredite zu zinsgünstigen 
Bedingungen durch die zuständige Geschäftsbank gewährt 
werden.“

§ 3
Der §9 der Verordnung erhält folgende Fassung: 

„Umsetzungen
(1) Eine unentgeltliche Abgabe und Übernahme von Ma

schinen und Ausrüstungen (Umsetzung) kann zwischen

* 2. VO vom 23. Juni 1969 (GBl. II Nr. 57 S. 379)
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